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TRIBÜNE 

Organisierte Verantwortungslosigkeit 
Die Anstaltsdil'ektoren 
wehren sich gegen das 
Chaos bei der Behandlung 
ge711eingef'ährlicher Täter. 
Sie wollen nichllänger 
den Kopr hinhalten für Ent
scheide, die andere trenen. 

\/011 M a rtin -L. P frunder 

Nach dem tragischen Mordfall in ZoUi
kerberg entzog man den Anstaltsdirek
toren und -direktorinnen in der ganzen 
Schweiz die Kompetenz für die Beurtei
lung von als gemeingefahrlich erachteten 
Straftätern. Die meisten kantonalen Ju
stizdirektoren bildeten sogenannte Fach
kommissionen, die über die Frage der Ge
meingefahrlichkeit von Gefangenen mit 
angelasteten Tötungs-, Sexual- und ande
ren schweren Delikten zu befinden hatten 
und damit auch über eine alIfciIlige Beur
laubung dieser Menschen. 

Im Nordwestschweizer Vollzugskon
kordat entstanden so unkoordiniert min
destens flirrf kantonale Fachkommissio
nen, im Westschweizer Konkordat min
destens zwei und im Ostschweizer Kon- In der Strafanstalt Lenzburg, die Martin·L. pfrunder leitet, sind auch einige als besonders gefahrlich geltende Gefangene untergebracht. 
kordat die bekannte Kommission «Bert-
schi» unter dem Vorsitz des 1. zürcheri
schen Staatsanwaltes Marcel Bertschi. 
Diese Kommissionen funktionieren gut 
eidgenössisch, nämlich allesamt nach 
sehr unterschiedlichen Kriterien und Re
glementen. 

So bewilligt die Berner Fachkommis
sion einem als gemeingefahrlich abge
stempelten Gefangenen keinerlei Voll
zugslockerungen, wohin-
gegen die baslerische 

fangenen nur von den Akten her kennen, 
sind sie auf die Berichte der Vollzugs
fachleute angewiesen, die die Gefange
nen eben kennen: Somit wird der An
staltsleiter, die Anstaltsleiterin doch wie
der zum Ratgeber in eigener Sache. Ein 
Umstand, den man mit der Schaffung die
ser grossen und sehr teuren Kommissio
nen gerade verhindern wollte. Der 

Schreibende machte ver
schiedentlich Kommis

Es ist eine pol itische 
sionsmitglieder darauf 
aufmerksam. dass nicht 
er die Kommission, son
dern die Kommission ihn 
beraten müsse. 

Prage. ob man einell 
gemeingefährl icben 

Täter jemals wieder 
ill der Gesellschaft 

Fachkommission sich 
(aus ideologischen Grün
den?) sehr schwer tut mit 
dem Label «Gemeinge
fahr». In einem Falle 
empfahl sie der Strafan
stalt sogar, es mit einem 
begleiteten Ausgang zu 
versuchen, während dem 
natürlich nichts passie
ren dürfe; hernach werde 
dann die Fachkommis· aufnehmen will. 

Die Wirkung dieser 
Kommissionen ist eigent
lich gering. Für den An
staltsdirektor oder die 
Anstaltsdirektorin brin
gen sie eine grosse zu
sätzliche Arbeitsbela
stung, aber keine Entla-sion in einer nächsten 

Sitzung über die Gemein-
gefahr entscheiden können. Die Aargauer 
Fachkommission hört Gefangene an, die 
Basler Kommission tut dies unter keinen 
Umständen. Die einen Kommissionen 
stellen den betroffenen Gefangenen Pro
tokollauszüge zu, die anderen tun dies 
nicht. 

In den Fachkommissionen sitzen vor
wiegend Beamte aus den Justizdeparte
menten sowie Staatsanwälte, Richter, 
Psychiater, Psychologen, selten Politiker 
und vereinzelt Mitarbeiter aus den Straf
anstalten. Da die meisten Kommissions
mitglieder keinerlei oder nur sehr geringe 
Fronterfahrungen aus dem Straf~llzug 
mitbringen und die zu beurteilenden Ge-

stung bei Fehlschlägen. 
Dies hat die Erfahrung in zwei weiteren 
Fällen nach dem Mordfall vorn Zolliker
berg bewiesen. Gemäss allgemeinen Or
ganisationsgrundsätzen sollten Aufgabe, 
Kompetenz und Verantwortung dek
kungsgleich sein. Im Falle der Vollzugs
lockerungen bei gemeingefahrlichen Ge
fangenen ist es aber so, dass in den Fach
kommissionen und in den Amtsstuben 
der Justizdepartemente sehr umfangrei
che Auflagenkataloge fUr die Beurlau
bung von Gefangenen verfasst werden, 
welche dann in der Strafanstalt realisiert 
werden müssen; also eine klare Trennung 
von Befehls- und Verantwortungsebene. 
Das Amt befiehlt, die Anstaltsdirektoren 

dürfen nur noch die Verantwortung ge
genüber der Öffentlichkeit tragen. 

Diese «organisatorische» Trennung hat 
in der Praxis dazu geführt, dass einige An
staltsleiter sich weigern, Urlaubs pässe 
oder andere Vollzugslockerungen einsam 
und alleine zu unterschreiben; sie verlan
gen eine Mitunterschrift der anordnenden 
Amtsstelle, doch das stösst dort auf wenig 
Gegenliebe und Verständnis. Man sagt 
den Anstaltsleitern, dass man vom Amt 
aus politisch und fachlich voll hinter ih
nen stehe, wenn etwas schiefgehen sollte 
(Zitat aus dem Munde eines Regierungs
rates in einer Konkordatskonferenz). 

Der Fall vom Zollikerberg und auch an
dere Fälle haben deutlich gezeigt, dass für 
Strafvollzugsunglücke gar niemand die 
politische Verantwortung übernehmen 
will und dass immer die Verantwortli
chen an der Front gesucht und gefunden 
werden. Dies fUhrt zur Überlegung, dass 
diese acht Fachkommissionen weniger 
die auf den Schultern der Anstaltsdirek
toren lastende Verantwortung erleich
tern als vielmehr die Wiederwahl von ho
hen Politikern absichern. Deshalb ruhlen 
sich auch Anstaltsdirektoren zunehmend 
als Sicherungen im Hochspannungsnetz 
der Strafjustiz - brennt eine durch, so 
schraubt man einfach eine andere ein. 

Was wäre denn zu tun? 

• Erstens müsste einmal klar, laut und 
offiziell festgehalten werden, dass es we
niger ein fachliches Problem als vielmehr 
eine politische Frage ist, ob man einen 
echt gemeingef:ihrlichen Menschen je 
wieder in der Gesellschaft aufnehmen 
will oder nicht. Diese heikle Frage aber 

müssen die Politiker und die Politikerin
nen beantworten. 

• Zweitens sollte der helvetische Wild
wuchs an Fachkommissionen einge
dämmt werden, denn es ist CUr die An
staltsdirektorinnen und -direktoren ein
fach nicht mehr zumutbar, mit acht total 
verschiedenen Kommissionen zu «dea
leß), die alle auch noch nach unter
schiedlichsten Regeln funktionieren. Dar
unter leidet nicht nur das Vollzugsperso
nal. sondern auch die Gefangenen ganz 
erheblich, und nicht selten entlädt sich 
der Zorn über die (meist unsichtbaren) 
Fachkommissionen auf das Vollzugsper
sona!. Pro Strafvollzugskonkordat würde 
eine Fachkommission genügen, das er
gäbe anstelle der acht nur noch deren 
drei Hir die ganze Schweiz. 
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In der Rubrik «Tribüne» legen 
Autorinnen und Autoren, die nicht 
fUr den «Tages-Anzeigen> arbei
ten, ihre persönliche Meinung dar. 

• Drittens müssten all diese Fachkom
missionen nach denselben Regeln funk
tionieren und auch entscheiden. Am drin
gendsten wäre es, dass ihre Entscheide 
eben Entscheide sind und nicht bloss 
«verbindliche Empfehlungeß), gegen die 
es kein Rechtsmittel gibt. Nur so kann 
man dieser organisierten Verantwor
tungslosigkeit ein Ende setzen. 

• Viertens müssen diese Fachkommis
sionen oder wenigstens die Justizbehör
den sichtbar, das heisst unterschriftlich 
Mitverantwortung übernehmen und mit
tragen. Der Status quo übersteigt glatt
weg das menschlich Trag- und Verant
wortbare. nämlich, dass ein einziger An
staltsleiter alleine mit seiner Unterschrift 
die totale Verantwortung Hir das zukünf
tige Verhalten eines kriminell veranlag
ten Menschen übernehmen muss - das ist 
einfach absurd und ruinös! 

Der Kanton Aargau hat ftir jene Fälle, in 
denen gemeingefabrliche Straftäter beur
laubt werden sollen, eine vernünftige 
Praxisregelung getroffen. Es braucht auf 
dem Urlaubspass sowohl die Unterschrift 
des Chefs der Abteilung Strafrecht als 
auch diejenige des Anstaltsleiters, damit 
ein Urlaub eines gemeingefährlichen Ge
fangenen zustande kommt. Wenigstens 
aber müsste das Vollzugsamt mit einer 
anfechtbaren Verftigung nicht nur über 
die Gemeingefahr des Gefangenen ent
scheiden. sondern auch den Urlaub re
spektive die Vollzugslockerung mit allen 
detaillierten Auflagen anordnen. Sowohl 
die Ko-Unterschrift als auch die klare 
VerHigung wären eine zusätzliche Siche
rung und auch eine gerechtere Verteilung 
der Verantwortungslast. 


